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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 93/08/0182 E 17. Jänner 1995 VwSlg 14194 A/1995 RS 2

Stammrechtssatz

Im Rahmen der vorübergehenden Überlassung von Arbeitnehmern an Dritte (iSd Leiharbeitsverhältnisses) bleiben die

grundlegenden Rechte und P=ichten aus dem Arbeitsverhältnis zwischen verleihendem Arbeitgeber und Arbeitnehmer

aufrecht. Der "Entleiher" darf nur ihm delegierte, fremde Rechte ausüben. Der Verleiher ist in der Regel auch der

sozialversicherungsrechtliche Dienstgeber des Leiharbeitnehmers (Hinweis E 23.5.1985, 84/08/0070, 85/08/0011).

Damit kommt der Arbeitnehmer durch seine Tätigkeit beim Beschäftiger (Entleiher) rechtlich nur seiner Arbeitsp=icht

gegenüber dem Verleiher nach, wobei die Weisungen des Entleihers als solche des Verleihers (als Arbeitgeber) zu

beurteilen sind, diesen auch sämtliche Arbeitgeberp=ichten weiterhin treDen und eine unmittelbare vertragliche

Rechtsbeziehung zwischen Arbeitnehmer und Drittem fehlt.
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